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Antragskonferenz OU Delmenhorst B213/B322: Antrag 2 

 
Antrag: Die Interessengemeinschaft B212 freies Deich- und 

Sandhausen stellt den Antrag, das Raumordnungsverfahren nach 

der Antragskonferenz nicht zu eröffnen, da vorab die 

Rechtsgrundlage und die daraus resultierende Finanzierung des 

Verfahrens B213/ B322  eindeutig zu klären ist. 

 

Begründung: 

Es ist nicht zu erwarten, dass das Projekt B213/B322 vor der  

Verabschiedung des neuen Bundesverkehrswegeplans 2015 einen 

Planfeststellungsbeschluss und damit vollziehbares Baurecht 

erhalten wird. So ist die Linienbestimmung erst für Ende 2014 

vorgesehen. 

 
Antragsunterlage S. 33 

 

Somit fehlt jedoch die entscheidende Voraussetzung für die 

Haushaltseinstellung (abgeschlossene Planung) und damit für die 

Finanzierung einer Maßnahme gemäß §6 FStrAbG (Schreiben am 

05.03.2012  von Staatssekretär Ferlemann an die IG). Daraus folgt 

jedoch, dass die Finanzierung der Umfahrung von Delmenhorst 

nicht  gesichert ist (Wunschvorhaben). Dies gilt ebenso für den 
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Bundesverkehrswegeplan 2015, auch hier ist die Aufnahme des 

Projektes B213/ B322 ungewiss. 
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Vor Weiterführung des weiteren Verfahrens ist daher zu klären, ob 

es haushaltsrechtlich zulässig ist, Planungen für ein Vorhaben, das 

nicht im Bedarfsplan steht und aufgrund des Zeitplanes auch nicht 

über § 6 FStrAbG finanziert werden kann, voranzutreiben und 

Steuergelder dafür bereit zu stellen. 

Gemäß Auskunft des niedersächsischen Wirtschaftsministers sind  

aber bereits Haushaltsmittel für das Raumordnungsverfahren der 

B213 / B322 in Höhe von 465000 € vorgesehen.  

Es ist anzunehmen, dass Untersuchungen des Naturraumes, die 

bereits jetzt durchgeführt werden 2015 wieder veraltet sind. Der 

jetzige Planungsvorlauf könnte also dazu führen, dass mit 

erheblichen finanziellen Mitteln Planungsgrundlagen erarbeitet 

werden, die später als wertlos anzusehen sind. 
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